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VI (Schuldzahlung einen Verſtorbenen.) Die Redaktion
einer Zeitſchrift hat da Honorar, das einem verſtorbenen Mitarbeiter,
einem Ordensmann, gebührte, für Meſſen deſſen Seelenheile
verwendet. War dies richtig?

Die Frage muß mit „Nein“ bean  brte werden Das gebührende
Honorar gehörte dem Mitarbeiter; hatte nach Annahme, reſpektive
Aufnahme ener Geiſtesprodukte emn jus 20 ITSIII darauf Dieſes
Forderungsrecht ging wie alle anderen Rechte bei ſeinem Tode an

ſeine Erben über; dieſe, reſpektive die Tbmaſſe muß da ent
ſprechende

* Honorar gezahlt werden Mit dem Tode erliſcht da
Eigentumsrecht der Perſon auf alle zeitlichen üter, kann alſo
Auch nicht nach dem angenommenen Willen des Verſtorbenen ber
einen Teil ſeines Nachlaſſes verfügen, da kein Verfügungsrecht
mehr hat, nachdem das Eigentumsrecht auf die Erben über⸗—
gegangen iſt Die Aben das Forderungsrecht, und ſolange dieſem
Forderungsrecht nicht entſprochen iſt, ſind die Anforderungen der
Gerechtigkeit unerfüllt. Die Beſorgung von Meſſen für den Ver
ſtorbenen deckt nich die Rechtsforderung der Erben, iſt alſo nicht
genügend, M die Schuld tilgen, ſo daß dieſelbe noch ausſteht
und durch entſprechende Bezahlung erliſcht Nur die berechtigte
Annahme der Zuſtimmung der Erben kann den gewählten ahlung
nodus gültig erſcheinen laſſen, wie auch die vernünftigerweiſe
vorausgeſetzte Nachlaſſung der Schuld eitens der Erben die oflicht
gemäße nochmalige ausdrückliche Bezahlung als nicht ehr not
wendig erklären läßt.

Bei einem Ordensmann iſt der Erbe der Orden oder das Ordens
haus Wie bei dem Tode des Ordensmannes alles, * beſeſſen
was er zur Benützung vom en bekommen oder legitim erworben
hat, ohneweiters den rden zurückfällt, ˙ gehören diéeſem auch
die Rechtsforderungen des Verſtorbenen, daß, was man dem
verſtorbenen Ordensmann chuldete, dem Tden oder Ordenshauſe
gezahlt werden IZ.  muß. Auch m dieſem Fall iſt die Perſolvierung
von Meſſen für den Verſtorbenen nicht die entſpreende und genügende
Schuldentilgung. Wohl kann angenommen werden, daß eine rdens
vorſtehung, zumal bei kleineren eträgen, wie vielleicht da Honorar für
Mitarbeiter iſt, den gewählten Zahlungsmodus nicht reprobieren Ird
Würde letzteres aber dennoch geſchehen, ⁰ müßte nach ſtrengemE
da Honorar nochmals gezahlt werden Dem Herrn oder deſſenE
nachfolger gehört eben alles, was rechtlich erworben oder worauf
EL einen geſetzlichen uſpruc hat; ihm oder dem Rechtsnachfolger
muß der Gegenſtand des Forderungsrechtes zukommen, damit den
Anforderungen der Gerechtigkeit vollauf entſprochen ird

St Florian. Aſenſtorfer.
VII Wie Friedri II., önig von Preußen, ſich einem

Ehe⸗Kaſus tellte Die „Annalen des Halberſtädter Dominikaner—


